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Allgemeine Geschäftsbedingungen der BKW Energie AG für Energiegeschäfte mit Wiederverkäufern 1. 



Geltungsbereich



Der Energieverbrauch kann in besonderen Fällen pauschal festgelegt werden.



Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln Inhalt und Abwicklung von Verträgen über die Lieferung von elektrischer Energie zwischen der BKW und dem Wiederverkäufer (z. B. EVU, Broker, etc.), nachfolgend Kunde genannt. Diese AGB regeln nicht die Bilanzgruppenzugehörigkeit des Kunden.



Die Messung der Energie sowie die dazu notwendigen Zähler und anderen Einrichtungen (Rundsteuerungen), die Erfassung und Lieferung der für die Netznutzung relevanten Verbrauchsdaten (Messdaten) sowie die Richtigkeit dieser Daten (Messdatenclearing) richten sich nach den einschlägigen Bestimmungen des zuständigen Verteilnetzbetreibers.



2. Umfang der Energielieferung Die BKW ist ausschliesslich für die kommerzielle Lieferung verantwortlich. Die Energie gilt mit der Bereitstellung in der Bilanzgruppe, in der sich der Messpunkt des Kunden befindet, als geliefert. Die physikalische Lieferung ist dabei Sache des jeweiligen Netzbetreibers. Wird die physikalische Lieferung infolge höherer Gewalt, insbesondere einer Netzstörung, unterbrochen, ruht die Abnahmeverpflichtung des Kunden, d. h. der Kunde ist berechtigt, die notwendige Energie von Dritten zu beziehen und schuldet für die von der BKW nicht bezogene Energie keine Vergütung. Die BKW hat demgegenüber das Recht, die nicht bezogene Energie an Dritte zu liefern.



Die BKW übernimmt im Rahmen der Energielieferung keine Verantwortung für die Auslesung, Bereitstellung, Lieferung sowie die Korrektheit der Messdaten am Ausspeisepunkt. Jegliche Haftung für daraus entstehenden Schaden ist ausgeschlossen. 3.2. Messdatenclearing Die Verantwortung für die Richtigkeit der Ablesedaten (Messdaten) liegt beim zuständigen Verteilnetzbetreiber. Die BKW haftet nicht für fehlerhafte Abrechnungen zwischen Dritten und dem Kunden.



4. Im Falle eines Annahmeverzuges durch den Kunden ist die BKW in jedem Fall durch diesen schadlos zu halten. Die BKW liefert die elektrische Energie über das Netz des Netzbetreibers und übernimmt keine Verantwortung für eine ununterbrochene, innerhalb der üblichen Toleranzen für Spannung und Frequenz gemäss der Norm EN 50160 «Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen» liegende Lieferung.



3. Messung und Messdatenclearing Bei Verträgen, welche die Energielieferung an den Kunden zugunsten eines bestimmten Endverbrauchers zum Gegenstand haben, gilt für die Messung und das Messdatenclearing folgendes: 3.1. Messung des Energieverbrauchs Die Messung des Energieverbrauchs erfolgt über die Messeinrichtung des Endverbrauchers, die auf die im Vertrag genannten Messpunkte des Kunden registriert ist.



Übergabestellen der elektrischen Energie Die Übergabestelle der jeweils gemäss dem Energieliefervertrag dem Kunden bzw. der BKW zu liefernde elektrische Energie ist die Übertragungsnetzebene Schweiz (Regelzone swissgrid).



5. Haftung Die Haftung richtet sich nach den einschlägigen, zwingend gesetzlichen Bestimmungen. Jede weitergehende Haftung ist, soweit vertraglich nicht ausdrücklich anders vereinbart, ausgeschlossen.



6. Höhere Gewalt Ist eine Partei aufgrund höherer Gewalt daran gehindert, ihren Verpflichtungen aus dem vorliegenden Vertrag ganz oder teilweise nachzukommen, bleibt der Vertrag wirksam. Die betroffene Partei ist von ihrer Haftung wegen Nichterfüllung der jeweiligen Verpflichtungen befreit, soweit und solange der Umstand der höheren Gewalt andauert, vorausgesetzt



rung und Abrechnung des Vertragsverhältnisses sowie die Abwicklung und Pflege der Kundenbeziehung sowie für die Sicherheit von Betrieb und Infrastruktur benötigt werden.



a) d  ie betroffene Partei macht der anderen Partei unverzüglich nach Eintritt Mitteilung vom Vorliegen und den näheren Umständen der höheren Gewalt und b) die betroffene Partei unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, der Nichterfüllung abzuhelfen.



Der Kunde ist damit einverstanden, dass die BKW diese Daten speichert, auswertet und für das Erbringen und die Weiterentwicklung der Leistungen der BKW sowie die Erstellung von Angeboten verwendet.



Als Fälle höherer Gewalt gelten für den vorliegenden Vertrag unter anderem aussergewöhnliche, nicht vermeidbare betriebliche Ausfälle oder behördlicherseits angeordnete Massnahmen, welche die Stromerzeugung, -lieferung und / oder -fortleitung beeinträchtigen, Störungen im nationalen oder internationalen Verbundbetrieb, behördliche Eingriffe, aussergewöhnliche Witterungsbedingungen (extreme Trockenheit, ausserordentliche Hoch- und Niederwasser), Erdbeben, Erdrutsche, Lawinen, Generalstreik, Sabotage, o. Ä. Bereits vor Eintritt der höheren Gewalt fällige Verpflichtungen bleiben unberührt.



7. 



Gesetzliche Abgaben und Steuern Sämtliche vereinbarten Preise und Entgelte verstehen sich exklusive Steuern, Abgaben sowie Belastungen aus Empfehlungen und Richtlinien von Branchenverbänden und / oder der nationalen Netzgesellschaft. Die zahlungspflichtige Partei hat die für diese Lieferung und Leistung jeweils geltenden Steuern, Abgaben und sonstigen Belastungen (MWSt, u. ä.) zu tragen. Das gleiche gilt für Kosten aus gesetzlichen Förderungsmassnahmen für erneuerbare Energien. Zusätzliche Steuern, Abgaben, Gebühren und generelle Entgelte irgendwelcher Art, welche künftig für Stromlieferungen berechnet werden (z. B. CO2-Abgabe, Stromsteuer etc.), werden von der zahlungspflichtigen Partei vollständig getragen.



Die BKW ist berechtigt, für die Datenbearbeitung auch Dritte hinzuzuziehen und diesen Dritten entsprechend die Kunden- und Messdaten zugänglich zu machen. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstanden, dass hierbei Daten auch ins Ausland übermittelt werden können, wobei in jedem Fall die anwendbaren Datenschutzbestimmungen eingehalten werden.



9. 



Änderungen Die BKW behält sich vor, die vorliegenden AGB jederzeit ganz oder teilweise zu ändern. Änderungen werden dem Kunden vorgängig in geeigneter Weise mitgeteilt. Sind die Änderungen für den Kunden nachteilig, kann er bis zum Inkrafttreten der Änderung auf diesen Zeitpunkt hin den Vertrag mit der BKW ohne finanzielle Folgen vorzeitig kündigen. Unterlässt er dies, akzeptiert er die Änderungen.



10. Anwendbares Recht, Streitigkeiten Das Vertragsverhältnis untersteht Schweizerischem Recht. Allfällige Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis sind durch die zuständigen staatlichen Instanzen zu beurteilen. Gerichtsstand ist Bern.



8. Datenschutz Die BKW erhebt und bearbeitet Kunden- und Messdaten, die insbesondere für die Erfassung, Bilanzie-



11. Inkrafttreten Diese AGB treten am 1. Februar 2015 in Kraft



BKW Energie AG Viktoriaplatz 2 3000 Bern 25 Tel. 058 477 51 11 Fax 058 477 56 35 [email protected] www.bkw.ch
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Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen der BKW Energie AG ... 

6.1 In der Regel sind die Artikel ab Lager lieferbar. In ... Die gesetz- ... 10. Tausch der Paletten / Retoure der. RollbehÃ¤lter. 10.1 Paletten werden nur in gutem ...










 








Allgemeine Geschäftsbedingungen der BKW Energie AG Technische ... 

bei Verzögerungen infolge von höherer Gewalt, behörd- lichen Massnahmen, nicht voraussehbaren Baugrund- verhältnissen, Umweltereignissen und bei ...










 








Allgemeine Anstellungs bedingungen der BKW Energie AG 

untersuchung aufzubieten. die Kosten trägt die BKW. 4.7. Arzt- und .... Stirbt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, wird die Lohnzahlung in jedem Fall für den.










 








TW Energie AG - BKW 

20.11.2007 - Die sol-E Suisse AG â€“ die Tochtergesellschaft der BKW FMB Energie AG. (BKW) im Bereich der neuen erneuerbaren Energien â€“ und die ...










 








Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen der BKW Energie AG Besondere ... 

Die Kosten fÃ¼r seine eigenen Netzanlagen (z. B. Transformator. Hochspannung / Mittelspannung ... Telefon 058 477 51 11. Telefax 058 477 56 35 www.bkw.ch.










 








Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen der BKW Energie AG Technische ... 

Haftung fÃ¼r entgangenen Gewinn, den Verlust von. Informationen und Daten, fÃ¼r Produktionsausfall und / oder AnsprÃ¼che Dritter sowie fÃ¼r alle indirekten.










 








Allgemeine Geschäftsbedingungen der BKW Energie AG für die ... 

Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 4.3. Mit der Beendigung werden sämtliche bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Forderungen der BKW gegen-.










 








Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen der BKW Energie AG fÃ¼r die ... 

4. Art 10 Umfang der Energielieferung. 5. Art 11 Messung des Energieverbrauchs. 5. Art 12 Messdatenclearing. 5. Art 13 Einstellung der Energielieferung. 5.










 








Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen der BKW Energie 

2.1 SÃ¤mtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt. ab unse- ren Lagern (Ostermundigen / Emmenmatt). Preis- und. SortimentsÃ¤nderungen bleiben ausdrÃ¼cklich ...










 








BKW-Gruppe Jahresbericht 2011 - BKW Energie AG 

07.07.2011 - Kursentwicklung der BKW-Aktie 31.12.2010 â€“ 31.12.2011. 100. 90. 80 ...... sowie die Herren Matthias Kaufmann (GeneralsekretÃ¤r und. SekretÃ¤r ...










 








BKW Gruppe Nachhaltigkeit 2013 - BKW Energie AG 

Wir bewerten und wÃ¤hlen unsere Lieferanten und Partner nach. Kriterien der .... zentraler Bedeutung sein. Das Kern- energiegesetz schreibt vor, radioaktive.










 








BKW Gruppe Jahresbericht 2013 - BKW Energie AG 

61 445. Arbeitsstunden. Energie- beratung. KMU. Die BKW kÃ¼mmert sich um die Nach- haltigkeit am EidgenÃ¶ssischen Schwing- und Ã„lplerfest: â€“ Versorgung ...










 








BKW-Gruppe Jahresbericht 2012 - BKW Energie AG 

07.03.2013 - Direkt und indirekt Ã¼ber ihre Ver triebs partner ver- sorgt die ..... giebranche im In- und Ausland von einer vorsichtigeren Kredit- beurteilung ...










 








Dienstleistungen der BKW Energie AG PDF 

BKW verpflichtet, dieser den Schadenfall unverzüglich schriftlich zu melden, ansonsten Verzicht auf Schaden- ersatz angenommen wird. Art. 11 Höhere Gewalt.










 








BKW Gruppe Halbjahresbericht 2014 - BKW Energie AG 

CHF infolge RÃ¼ckerstattung von Kosten fÃ¼r Systemdienstleistungen ..... Abweichung zur bisherigen Definition enthÃ¤lt das Â«BetriebsergebnisÂ» auch das ...










 








BKW-Gruppe Halbjahresbericht 2013 - BKW Energie AG 

07.03.2013 - Bundes gericht verfÃ¼gten RÃ¼ckerstattung der Kosten fÃ¼r Sys- ..... der nicht umgetauschten Aktien der BKW Energie AG in Aktien der BKW AG.










 








Halbjahresbericht 2015 - BKW Energie AG 

kursbedingt tieferer Kosten bei der Marktbeschaffung. ..... Die Definition von Segmenten und Segmentergebnissen erfolgt unverÃ¤ndert auf der Grundlage der.










 








DatenschutzerklÃ¤rung BKW Energie AG 

Netzwerk zu platzieren (z.B., in Suchergebnissen, in Videos, auf Webseiten, etc.), damit sie denjenigen Nutzern angezeigt werden, die ein mutmassliches ...










 








Facts & Figures - BKW Energie AG 

Trading. 12,046. 1.2 %. Pump/substitution energy. 248. 0.9 %. Transmission losses/ own consumption. 193. 0.3 %. Direct sales from financial interests. 53. Total.










 








BKW-Gruppe Finanzbericht 2011 - BKW Energie AG 

28.06.2013 - IFRS wurden im Finanzbericht 2011 die Vergleichswerte ent- ...... CHF im Jahr 2016, 0.8 Mio. ...... den Banken der BKW FMB Energie AG und unter BerÃ¼cksichtigung der Interessen der ObligationÃ¤re und Kreditgeber durch-.










 








BKW-Gruppe Nachhaltigkeitsbericht 2011 - BKW Energie AG 

Der erarbeitete Sozialplan ist fair und grosszÃ¼gig. Kernelement dieses Sozialplans ist die bezahlte. Neuorientierungsphase. Deren Ziel ist es, den von.










 








BKW-Gruppe Finanzbericht 2012 - BKW Energie AG 

28.06.2013 - wirtschaftliche Vorteile (Kostenreduktion, Ertragssteigerung) ...... geldwerten Vorteil des vergÃ¼nstigten Bezugs von BKW-Aktien. Im Jahr 2012 ...










 








Regulatorische Jahresrechnung Verteilnetz BKW Energie AG 

ErlÃ¤uterungen: GemÃ¤ss Artikel 11 des Bundesgesetzes Ã¼ber die Stromversorgung vom 23. MÃ¤rz 2007 (StromVG; SR 734.7) ist die BKW Energie AG verpflichtet, ...










 








Regulatorische Jahresrechnung Verteilnetz BKW Energie AG 

Dem Verteilnetz der BKW Energie AG ist buchungstechnisch kein Personal zugeordnet. Das fÃ¼r den Netzbetrieb erforderliche Personal wird sachgerecht Ã¼ber ...
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